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Betriebsvereinbarung tiber den datenschutzkonformen
Einsatz von Audioaufzeichnung und Kl-gestutzter Auswertung

(BirdNET / AudioMoth) an der BOKU (gemaB § 96a ArbVG)

abgeschlossen zwischen der

l.) Universitat fur Bodenkultur Wien
Gregor-Mendel-Straf3e 33
1180 Wien
(im Folgenden ,,BOKU“ genannt)

sowie dem

Il.a) Betriebsrat fiir das wissenschaftliche Universitatspersonal
und dem
Il.b) Betriebsrat fiir das allgemeine Universitatspersonal
der Universitat fiir Bodenkultur Wien

Gregor-Mendel-StraBe 33
1180 Wien

(im Folgenden gemeinsam ,,Betriebsrate® genannt)

veroffentlicht im Mitteilungsblatt Nr.13 /Studienjahr 2025/26 am 26.03.2026
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§1 Zweck der Betriebsvereinbarung

(1) Diese Betriebsvereinbarung regelt den datenschutzkonformen, transparenten und
mitbestimmten Einsatz von
e Audioaufzeichnungsgeraten (insbesondere AudioMoth) sowie
o Kl-gestltzten Analyseverfahren (insbesondere BirdNET-Analyzer)

im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte an der BOKU.

(2) Zielistes,

e die Personlichkeitsrechte der Beschaftigten zu schitzen,
e jede Form der Leistungs- oder Verhaltenskontrolle auszuschlieBen,

e Rechtssicherheit flr Projektverantwortliche und Universitat herzustellen.

§2 Begriffsbestimmungen

(1) Rohdaten sind die vollstandigen, unverarbeiteten Audioaufzeichnungen in ihrer
ursprunglichen Form, einschlieBlich aller Metadaten (z.B. Zeitstempel, GPS-Daten, Gerate-

ID, Standortinformationen, etc.).
(2) Teilrohdaten sind:

e zeitlich segmentierte Ausschnitte aus Rohdaten (z. B. einzelne Clips, Events),

e frequenzgefilterte oder vorverarbeitete Audiodaten, die noch nicht vollstandig
anonymisiert sind,

e sowie alle Daten, bei denen eine Ruckfihrung auf die Originalaufnahme oder eine
Rekonstruktion des Originalkontexts technisch maoglich ist.

(3) Aggregierte Daten sind:

e zusammengefasste statistische Auswertungen ohne Audioinhalte (z. B. Artenlisten,
Haufigkeitsverteilungen, Aktivitdtsmuster),

e Visualisierungen ohne rekonstruierbare Rohdaten (z. B. aggregierte Spektrogramme,
Grafiken),

e Metadaten ohne direkte Verknlpfung zu identifizierbaren Audiodateien.

(4) Personenbezogene Daten im Sinne dieser Betriebsvereinbarung sind:

e Audioaufnahmen mit erkennbarer oder potenziell identifizierbarer menschlicher
Sprache,

e Daten, iSd 8§47 1 DSGVO: Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare naturliche Person beziehen

e Metadaten, die Rlckschlusse auf Anwesenheit, Aufenthaltsorte, Bewegungsmuster
oder Verhalten von Personen zulassen.
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(5) Bereinigte Audiodaten sind Rohdaten, aus denen identifizierte menschliche Sprachanteile
gemal § 6 entfernt wurden. Sie gelten weiterhin als Rohdaten im Sinne dieser
Betriebsvereinbarung und unterliegen den Regelungen des § 8.

(6) Datensauberung bezeichnet den Prozess der Identifikation und Entfernung menschlicher
Sprachanteile aus Audioaufnahmen zum Zweck des Datenschutzes. Die dabei
erforderliche technische Analyse ist ausdrucklich von den Auswertungsverboten des § 6
Abs. 4 ausgenommen.

(7) Cloud-Inferenz liegt vor, wenn Kl-Berechnungen zur Entscheidungsfindung an externe
Cloud-Infrastrukturen ausgelagert werden, die auBerhalb der unmittelbaren technischen

und organisatorischen Kontrolle der nutzenden Institution betrieben werden.

(8) Im Zweifelsfall Uber die Einordnung von Daten entscheidet der Datenschutzbeauftragte in

Geltungsdauer

§3 Geltungsbereich

(1) Diese Betriebsvereinbarung gilt fur alle Organisationseinheiten der BOKU, in denen
Audioaufzeichnungen mit Kl-gestutzter Auswertung eingesetzt werden.

(2) Sie giltunabhangig davon,
e obdie Aufzeichnungen primar auf Umwelt- oder Tierlaute gerichtet sind,

e ob eine Auswertung menschlicher Sprache beabsichtigt ist oder nicht.

§4 Zweckbindung

(1) DerEinsatz der Systeme ist ausschlieBlich zuldssig zu Zwecken der:

e wissenschaftlichen Forschung,
e Okologischen Analyse (z. B. Biodiversitatsmonitoring),
e |Lehreim wissenschaftlichen Kontext.

(2) Unzulassigist der Einsatz insbesondere fur:

e Leistungs- oder Verhaltenskontrolle von Beschaftigten,
e Uberwachung oder Identifikation von Personen,
e sicherheits-, disziplinar- oder ordnungsrechtliche Zwecke,

e Profilbildung oder personenbezogene Analysen.
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§5 Beschreibung der eingesetzten Technik (Referenzstand)

(1) Zum Einsatz kommen passive Audioaufzeichnungsgerate (derzeit: AudioMoth), die

e ungefilterte Audiodaten aufzeichnen,
e omnidirektionale Mikrofone verwenden,
e keineintegrierte Sprachunterdruckung besitzen.

(2) Die Auswertung erfolgt mittels Kl-gestutzter Software (derzeit: BirdNET-Analyzer) zur

Klassifikation von Vogelstimmen.

(3) Die technische Beschreibung gemaB KI-Steckbrief (Anhang 1) ist Bestandteil dieser

Betriebsvereinbarung und definiert den Referenzstand.

§6 Betriebsform der Kl (zwingend)

(1) Die Kl-gestutzte Auswertung erfolgt ausschlieBlich lokal (On-Premise) auf Systemen der
BOKU.

(2) Cloud-Inferenzist ausgeschlossen.
Insbesondere unzulassig ist:
e die Ubermittlung von Roh- oder Teilrohdaten an externe Server,

e die Nutzung externer Rechen- oder Analyseplattformen,

e automatisierte Upload- oder Sharing-Funktionen.

§7 Umgang mit menschlicher Sprache

(1) Die Verarbeitung menschlicher Sprache ist nicht Zweck des Projektes.
(2) Erlaubte technische Verarbeitung zur Datensauberung:

Zum Zweck der Identifikation und Entfernung menschlicher Sprachanteile sind folgende
Schritte ausdrucklich erlaubt:

a) Spektrogramm-Analyse:

o Visuelle Analyse der Frequenzmuster zur Identifikation potenzieller
Sprachanteile,

e automatisierte Mustererkennung (sofern verfugbar).

b) Stichproben-Kontrolle:

e Gezieltes Anhoren verdachtiger Sequenzen zur Uberpriifung, ob menschliche
Sprache vorliegt,

e Dbeschrankt auf das notwendige MaB.



BOKU

UNIVERSITY

c) Dokumentation:

o Protokollierung identifizierter Sprachsequenzen (nur Zeitstempel und Dauer,
NICHT Inhalt).

(3) Verbotene Auswertungen:
Unzulassig sind insbesondere:

e Transkription oder inhaltliche Auswertung menschlicher Sprache,
e |dentifikation von Personen anhand von Stimmen,
e Speicherung oder Weitergabe von Sprachinhalten,
e Verwendung fur andere Zwecke als die Datensauberung.
(4) Loschpflicht:
a) ldentifizierte Sprachsequenzen sind unverzuglich aus den Rohdaten zu entfernen.

b) Die Loschung erfolgt durch:

e Uberschreiben der betroffenen Sequenz mit Nullwerten oder Rauschen, oder
e Ausschneiden der Sequenz und Kennzeichnung der Llcke.
c) Die bereinigten Audiodaten gelten als Rohdaten im Sinne dieser Betriebsvereinbarung
und unterliegt weiterhin den Regelungen des 8 8.

(5) Technische Hilfsmittel:

Soweit verfligbar, sind Verfahren zur automatisierten Erkennung und Entfernung menschlicher
Sprachanteile:

e zu prufen,

e zudokumentieren,

e undvorrangig einzusetzen.

Dies entbindet nicht von der Pflicht zur stichprobenartigen manuellen Kontrolle.
(6) Protokollierung:

Uber den Sauberungsprozess ist ein Protokoll zu fiihren, das enthalt:

e Anzahl der gepruften Dateien,
e Anzahlidentifizierter Sprachsequenzen,
e Gesamtdauer der geloschten Sequenzen (nicht: Inhalte),

e ausfihrende Person.

§8 Datenverarbeitung und Zugriff

(1) Der Datenfluss erfolgt wie folgt:
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Aufzeichnung > lokale Speicherung > lokale Auswertung >  Aggregation

- Loschung personenbezogener Daten
(2) Zugriff auf Rohdaten haben ausschlieBlich:

e Mitglieder des Projektteams,
e nach dem Prinzip ,,need to know*

(3) Studierende erhalten — sofern erforderlich — nur betreuten Zugang, vorzugsweise zu
aggregierten, nicht personenbezogenen Daten und sind Uber den rechtskonformen
Umgang mit den Daten aufzuklaren.

§9  Speicherungund Léschung

(1) Rohdaten, sofern nicht Abs. 3 zur Anwendung gelangt, dirfen maximal fur die Dauer der
aktiven Projektphase zuzluglich 6 Monate gespeichert werden, sofern sie flur die

Qualitatssicherung und wissenschaftliche Auswertung erforderlich sind.

(2) Nicht relevante oder nicht benotigte Rohdaten sind spatestens innerhalb von 30 Tagen

nach Feststellung der Nichtrelevanz zu loschen. Die Feststellung ist zu dokumentieren.
a) Die Loschungvon Rohdaten erfolgt unwiderruflich durch:

e sichere Uberschreibung der Datentrager oder
e kryptografische Loschung der Schlussel bei verschlusselter Speicherung.

b) Uberjede Léschung ist ein Protokoll zu fiihren, das enthalt:

e Datum und Uhrzeit der Loschung,

e Artund Umfang der geloschten Daten,
e verantwortliche Person,

e Ldschmethode.

(3) Langfristig gespeichert werden durfen ausschlieBlich:

e aggregierte und anonymisierte Daten,
e nicht personenbezogene wissenschaftliche Auswertungen,
e Metadaten ohne Audioinhalte (z. B. Artenlisten, Haufigkeiten),

e und solche wissenschaftlichen Daten, die aufgrund der Prinzipien der guten
wissenschaftlichen Praxis und der FAIR-Prinzipien der BOKU aufbewahrt werden
mussen, wobei die Aufbewahrungsfrist 10 Jahre ab Projektabschluss nicht
Uberschreiten darf

(4) Spatestens alle 12 Monate ist eine Uberpriifung gespeicherter Daten durchzufiihren und

dem Betriebsrat ein Bericht vorzulegen, der Auskunft gibt tGiber:
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e Artund Umfang gespeicherter Rohdaten,
e Rechtsgrundlage der Speicherung,

e geplante Loschtermine

8§10 Externe Plattformen und Community-Strukturen

(1) Eine Ubermittlung von Rohdaten, Teilrohdaten oder sonstigen nicht vollsténdig
anonymisierten Audiodaten an externe Plattformen, Community-Strukturen oder
Forschungsnetzwerke ist grundséatzlich unzulassig.

a) Inbegriindeten Ausnahmeféllen kann eine Ubermittlung zulassig sein, wenn:

¢ einzwingendes Erfordernis besteht,

e keine personenbezogenen Daten Ubermittelt werden (Ricksprache mit dem
Datenschutzbeauftragten),

¢ eine datenschutzrechtliche Risikoanalyse durchgefuhrt wurde,
e ein angemessenes Schutzniveau beim Empfanger nachgewiesen ist,
e die Betriebsrate und der Datenschutzbeauftragte vorab schriftlich zustimmen.

b) Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung muss enthalten:

¢ wissenschaftliche Begriundung der Notwendigkeit,
e Artund Umfang der zu Ubermittelnden Daten,

¢ Empfanger und dessen SicherheitsmaBnahmen,

e Speicherdauer beim Empfanger,

e Ldschkonzept.

c) Die Entscheidung Uber den Antrag erfolgt innerhalb von 14 Tagen durch gemeinsamen
Beschluss von Betriebsrdten und Datenschutzbeauftragtem. Bei Ablehnung ist die
Begrindung schriftlich mitzuteilen.

(2) Als externe Dritte gelten auch Open-Source- oder Forschungsplattformen, sofern Daten
Ubertragen werden, sowie Dienstleister, Cloud-Anbieter und Kooperationspartner
auBerhalb der BOKU.

(3) Zulassig sind ausschlieBlich:

e Software-Updates von verifizierten Quellen,
e Modelldownloads ohne Upload von Projektdaten,

e reintechnische Kommunikation ohne Datenubertragung tUber verschlusselte
Verbindungen.

(4) Jede zulassige Datenubermittlung gemaB Abs. 1a ist zu dokumentieren und dem
Betriebsrat quartalsweise zu berichten.
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8§11 TransparenzmaBnahmen

(1) Beschaftigte sind vor Beginn der Aufzeichnungen angemessen zu informieren.

(2) An relevanten Standorten sind DSGVO-konforme Hinweistafeln anzubringen, die

insbesondere enthalten:

e Zweck der Aufzeichnung,
e Zeitraum,
e Ansprechpartner,

e Hinweis auf Nicht-Uberwachung.

§12 Ausschluss der Leistungs- und Verhaltenskontrolle

(1) Eine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle von Beschaftigten ist ausgeschlossen.

(2) Die erhobenen Daten durfen weder unmittelbar noch mittelbar fir personalbezogene
Bewertungen herangezogen werden.

§ 13 Dokumentation und Kontrolle

(1) Die Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung ist zu dokumentieren.
(2) Der Betriebsrat ist berechtigt, Einsichtin die Dokumentation zu nehmen.

(3) Der Datenschutzbeauftragte ist einzubinden.

§14 Anderungen des Systems

(1) Als wesentliche Anderungen gelten insbesondere:
e Einfuhrung cloudbasierter Verarbeitung,
e Anderung der Vorverarbeitung von Audiodaten,
e Nutzung externer Plattformen,

e Erweiterung der Datenarten.

(2) Wesentliche Anderungen sind vorab dem Datenschutzbeauftragten und dem Betriebsrat

mitzuteilen und bedurfen einer neuerlichen Abstimmung

§ 15 Laufzeit

(1) Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

(2) Sie gilt bis auf Widerruf, mindestens jedoch fur die Laufzeit der entsprechenden Projekte.
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§16 Schlussbestimmungen

(1) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, beruhrt dies die Gultigkeit der ubrigen

Bestimmungen nicht.
(2) Anderungen und Ergénzungen bediirfen der Schriftform.
(3) Bestandteile dieser Betriebsvereinbarung sind:

Anhang 1: KI-Steckbrief — BirdNET / AudioMoth
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Wien, 24.03.2026

Fir das Rektorat:

Univ.Prof.i.R. Mag. Mag. Dr.iur.
Eva Schulev- Steindl, LL.M.
Rektorin

Fur den Betriebsrat fur das Wissenschaftliche
Universitatspersonal:

Ao.Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Peter Holubar, MBA

Fir das Rektorat

Dipl.-Ing. Gerhard Mannsberger
Vizerektor fur Organisation und
Prozessmanagement

FUr den Betriebsrat flr das Allgemeine
Universitatspersonal:

ObRétin Eva-Maria Baldrian-Wagner
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Historie

Version

Anderung

von

beschlossen am

veroffentlicht

1.0

Erstmalige Erstellung

Betriebsrat und Rektorat

17.03.2026 per

Rektoratsbeschluss

Unterzeichnung
Betreibsrat und Rektorat

am 24.03.2026

im Mitteilungsblatt Nr. 13

am 26.03.2026 /
Studienjahr 2025/26

11




	Betriebsvereinbarung über den datenschutzkonformen Einsatz von Audioaufzeichnung und KI-gestützter Auswertung (BirdNET / AudioMoth) an der BOKU (gemäß § 96a ArbVG)
	veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr.13 /Studienjahr 2025/26 am 26.03.2026
	§ 1 Zweck der Betriebsvereinbarung
	§ 2 Begriffsbestimmungen
	§ 3 Geltungsbereich
	§ 4 Zweckbindung
	§ 5 Beschreibung der eingesetzten Technik (Referenzstand)
	§ 6 Betriebsform der KI (zwingend)
	§ 7 Umgang mit menschlicher Sprache
	§ 8  Datenverarbeitung und Zugriff
	§ 9 Speicherung und Löschung
	§ 10 Externe Plattformen und Community-Strukturen
	§ 11 Transparenzmaßnahmen
	§ 12 Ausschluss der Leistungs- und Verhaltenskontrolle
	§ 13 Dokumentation und Kontrolle
	§ 14 Änderungen des Systems
	§ 15 Laufzeit
	§ 16 Schlussbestimmungen


